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Nr 509 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(5. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 
Vorlage der Landesregierung 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die 
Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27 

Der Bund, vertreten durch die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien und den 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, und die Länder Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien, jeweils vertreten 
durch den Landeshauptmann bzw. die Landeshauptfrau, – im Folgenden Vertragsparteien genannt – sind 
übereingekommen, gemäß Art. 15a des Bundes-Verfassungsgesetzes nachstehende Vereinbarung zu 
schließen: 

ABSCHNITT I 
Zielsetzungen, Begriffsbestimmungen und Bildungsaufgaben 

Artikel 1 
Allgemeines, Zielsetzungen und Umsetzungsmaßnahmen 

(1) Die Vertragsparteien bekennen sich dazu, dass Kinderbildungs- und –betreuungsangebote in 
elementaren Bildungseinrichtungen sowie bei Tageseltern einen unverzichtbaren Beitrag zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und damit zur Gleichberechtigung der Geschlechter leisten. Die elementare Bildung 
bildet den Grundstein für eine positive Bildungslaufbahn, verbessert Bildungschancen und leistet durch die 
frühzeitige Förderung in der deutschen Sprache einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Kindern 
mit Migrationshintergrund in die österreichische Gesellschaft. 

(2) Auch im Hinblick auf die Abfederung der Folgen der Covid-19 Pandemie ist der Zugang zu 
elementaren Bildungseinrichtungen essentiell, weswegen im Aufbau- und Resilienzplan der EU (RRF) 
Mittel für den Ausbau der elementarpädagogischen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. 

(3) Elementare Bildungsangebote sollen das Kindeswohl ganzheitlich fördern und zeitgemäßen 
fachlichen Standards und wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen sowie die familiale Bildung 
ergänzen. Die Bildung und Betreuung von Kindern in elementaren Bildungseinrichtungen erfolgt in 
Zusammenarbeit zwischen Kindern, Erziehungsberechtigten, Fachkräften in den Bildungseinrichtungen 
und Rechtsträgern unter besonderer Berücksichtigung des Kindeswohls. 

(4) Familien erhalten durch die Familien- und Sozialleistungen der Gebietskörperschaften finanzielle 
Unterstützung sowie einen Lastenausgleich für die Leistungen, die sie gesamtgesellschaftlich durch die 
Erziehung ihrer Kinder erbringen. Der beitragsfreie Besuch von elementaren Bildungseinrichtungen 
während der Besuchspflicht soll Familien weiter entlasten. 

(5) Eine gesicherte Versorgung mit Betreuungsplätzen ist für viele berufstätige Eltern Voraussetzung 
für eine Erwerbstätigkeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Daher ist unter Berücksichtigung 
des Bedarfs und regionaler Gegebenheiten ein qualitätsvolles und leistbares elementares Bildungsangebot 
in einem solchen Ausmaß anzustreben, dass eine Vollzeitbeschäftigung von Eltern möglich ist. Vor diesem 
Hintergrund sind die vom Bund im Rahmen dieser Vereinbarung gewährten Zweckzuschüsse für ein 
flächendeckendes Betreuungsangebot zu verwenden. 

(6) Vor diesem Hintergrund kommen die Vertragsparteien über folgende Punkte überein: 
 1. Flächendeckendes Betreuungsangebot: Ziel ist die Schaffung eines flexiblen, flächendeckenden 

und ganzjährigen Angebots an bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Bildungs- und 
Betreuungsangeboten für alle Familien, die es wollen; 

 2. Flächendeckender Ausbau, insbesondere von Plätzen für unter Dreijährige und Fokus auf noch 
unterversorgte Regionen; 

 3. Verlängerung und Flexibilisierung der Öffnungszeiten: Öffnungszeiten, die mit einer 
Vollbeschäftigung von Eltern vereinbar sind (VIF-konform) sowie Angebote zu Randzeiten; 

 4. Sprachliche Frühförderung: Gezielte frühzeitige Förderung der Bildungssprache Deutsch, 
insbesondere bei Kindern mit Migrationshintergrund, als Grundlage für eine erfolgreiche 
Bildungslaufbahn; 
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 5. Qualitativ durchgängig hochwertige Angebote für alle Kinder in den geförderten Einrichtungen. 
(7) Ziele dieser Vereinbarung sind: 

 1. die Stärkung elementarer Bildungseinrichtungen in ihrer Rolle als erste Bildungsinstitution im 
Leben eines Kindes; 

 2. die ganzheitliche Förderung der Kinder nach dem bundesländerübergreifenden 
Bildungsrahmenplan, insbesondere in der Bildungssprache Deutsch, in mathematisch-technischen 
und naturwissenschaftlichen Kompetenzen als Grundlage für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn 
sowie die Förderung des psychosozialen und physischen Entwicklungsstandes der Kinder unter 
besonderer Berücksichtigung der altersgerechten Bewegungsförderung und der Förderung im 
künstlerisch- und musisch-kreativen sowie emotionalen Bereich; 

 3. die Erleichterung des Eintritts in die Volksschule im Sinne eines Übergangsmanagements und die 
Erhöhung der Bildungschancen der Kinder für ihr weiteres Bildungs- und Berufsleben, unabhängig 
von ihrer sozioökonomischen und kulturellen Herkunft; 

 4. die Bildung und Erziehung der Kinder nach bundesweit abgestimmten empirisch belegten 
pädagogischen Konzepten unter besonderer Berücksichtigung ihres jeweiligen Alters, ihrer 
individuellen Fähigkeiten und ihrer individuellen Bedürfnisse; 

 5. die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit verbunden die 
Gleichstellung der Geschlechter; 

 6. die Anerkennung und Vermittlung der grundlegenden Werte der österreichischen Gesellschaft in 
geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen sowie durch Tageseltern. 

(8) Zur Erreichung dieser Ziele sollen insbesondere folgende Umsetzungsmaßnahmen ergriffen 
werden: 
 1. die Förderung des Entwicklungsstandes und die besondere Förderung von Kindern mit 

mangelnden Kenntnissen der Bildungssprache Deutsch von Beginn der Betreuung an, 
insbesondere in den letzten beiden Kindergartenjahren vor Beginn der Schulpflicht; 

 2. die bedarfsorientierte Schaffung eines ganztägigen und ganzjährigen Angebotes an Plätzen in 
geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen unter Bedachtnahme auf das Barcelona-Ziel der 
Europäischen Union für unter Dreijährige und den Ausbau von VIF-konformen elementaren 
Bildungseinrichtungen für Drei- bis Sechsjährige; 

 3. der beitragsfreie Besuch für 20 Wochenstunden von geeigneten elementaren 
Bildungseinrichtungen im letzten Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht; 

 4. die altersadäquate und kindgerechte Vermittlung der grundlegenden Wertvorstellungen der 
österreichischen Gesellschaft anhand eines bundesweiten Werte- und Orientierungsleitfadens; 

 5. das Setzen pädagogischer Maßnahmen, um Kinder in mathematisch-technischen und 
naturwissenschaftlichen Kompetenzen zu stärken, sowie den künstlerisch- und musisch-kreativen, 
emotionalen, psychosozialen und physischen Entwicklungsstand der Kinder zu fördern. 

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

Für diese Vereinbarung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 1. „Geeignete elementare Bildungseinrichtungen“ sind öffentliche und private elementare 

Bildungseinrichtungen, die auf Basis landesgesetzlicher Bestimmungen eingerichtet sind 
(Bewilligung, Anzeige der Betriebsaufnahme, Nichtuntersagung), sofern diese eine sprachliche 
Förderung gemäß Z 8 lit. a in der Bildungssprache Deutsch nachweisen – dies ist auch an 
elementaren Bildungseinrichtungen mit anderen Bildungssprachen als Deutsch möglich – und die 
in Artikel 3 genannten Bildungsaufgaben erfüllen. 

 2. „Fachkräfte in geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen“ sind: 
 a) leitende Elementarpädagoginnen und -pädagogen: sind für die Organisation, Administration, 

Koordination und Teamführung an der elementaren Bildungseinrichtung verantwortlich und 
tragen die pädagogische Verantwortung für die Einrichtung; 

 b) Elementarpädagoginnen und -pädagogen: tragen Verantwortung für eine Gruppe in einer 
elementaren Bildungseinrichtung; 

 c) sonstiges qualifiziertes Personal: in geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen für spezielle 
Tätigkeiten wie insbesondere die Umsetzung der frühen sprachlichen Förderung oder für die 
Betreuung von Kleinkindern eingesetztes Personal. 
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 3. „Tageseltern“ sind Personen mit einer facheinschlägigen Ausbildung sowie einer behördlichen 
Bewilligung im Sinne des jeweiligen Landesgesetzes, die regelmäßig für einen Teil des Tages die 
entgeltliche Betreuung von Kindern übernehmen. 

 4. „Träger geeigneter elementarer Bildungseinrichtungen“ sind jene Gebietskörperschaften, 
natürliche oder juristische Personen, die für die Bereitstellung der räumlichen, sachlichen und 
personellen Erfordernisse zum Betrieb einer geeigneten elementaren Bildungseinrichtung 
verantwortlich sind. 

 5. „Tageselternorganisationen“ sind jene natürlichen oder juristischen Personen, die Tageseltern 
beschäftigen, fachlich betreuen, fortbilden und vermitteln. 

 6. Pädagogische Grundlagendokumente sind: 
 a) der „Bundesländerübergreifende Bildungsrahmenplan“ für elementare Bildungseinrichtungen 

in Österreich: enthält Bildungsbereiche für die qualitätsvolle pädagogische Arbeit in 
elementaren Bildungseinrichtungen; 

 b) der „Leitfaden zur sprachlichen Bildung und Förderung am Übergang von elementaren 
Bildungseinrichtungen in die Volksschule“: ist Grundlage für die Begleitung und 
Dokumentation individueller sprachbezogener Bildungsprozesse; 

 c) das „Modul für Fünfjährige“: zielt auf den Erwerb grundlegender Kompetenzen am Übergang 
zur Schule ab; 

 d) Der „Werte- und Orientierungsleitfaden – Werte leben, Werte bilden. Wertebildung in der 
frühen Kindheit“: ist ein bundesländerübergreifender verpflichtender Leitfaden, der auf die 
Vermittlung grundlegender Werte der österreichischen Gesellschaft in kindgerechter Form 
abzielt; 

 e) Leitfaden für die häusliche Betreuung sowie die Betreuung durch Tageseltern; 
 f) sonstige Dokumente, die im Laufe der Vereinbarungsperiode erarbeitet werden und vom Bund 

mit Zustimmung der Länder zur Verfügung gestellt werden. 
 7. Die „Bildungssprache Deutsch“ ist die in geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen 

verwendete Sprache bzw. in geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen mit anderen 
Bildungssprachen als Deutsch die zusätzlich geförderte Sprache, welche im Umgang des Personals 
mit den betreuten Kindern und den Kindern untereinander im Fokus steht. 

 8. Die Förderung in elementaren Bildungseinrichtungen umfasst die 
 a) „frühe sprachliche Förderung“: pädagogisch unterstützende Maßnahmen im Bereich der 

Förderung der Bildungssprache Deutsch, die in geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen 
gesetzt werden; 

 b) die „Förderung des Entwicklungsstandes“: wissenschaftlich geleitete ganzheitliche Förderung 
bestimmter Entwicklungsaspekte der Kinder, die die Entwicklung der Sprachkompetenz 
unterstützen (zB Förderung der Mehrsprachigkeit, Förderung der Sprachen der anerkannten 
Volksgruppen, Motorik, sozial-emotionale Entwicklung, schulische Vorläuferfertigkeiten, 
bereichsspezifisches Wissen). 

 9. Das „Ergebnis der frühen sprachlichen Förderung“ ist die Anzahl der Kinder, die bei der ersten 
Beobachtung im Alter von vier oder fünf Jahren zu Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres einen 
Sprachförderbedarf haben und nach Durchführung der Sprachfördermaßnahme einen solchen nicht 
mehr aufweisen. Das Ergebnis bezieht sich auf den Zeitraum eines Kindergartenjahrs, es weist 
keinen Personenbezug auf und bildet die Basis für die Ermittlung der Wirkungskennzahl. 

 10. Die „Wirkungskennzahl“ der frühen sprachlichen Förderung ist der prozentuelle Zahlenwert, um 
den sich der Sprachförderbedarf nach den durchgeführten Fördermaßnahmen im Zeitraum eines 
Kindergartenjahres, gemessen an der Anzahl der Kinder, verringert hat. Datengrundlage dafür ist 
das Ergebnis der frühen sprachlichen Förderung gemäß Z 9. 

 11. Das „Kindergartenjahr“ ist der Zeitraum zwischen 1. September und 31. August des Folgejahres. 
 12. „Öffnungszeiten elementarer Bildungseinrichtungen entsprechend der VIF-Kriterien“ sind solche, 

die mit einer Vollbeschäftigung der Erziehungsberechtigten vereinbar sind im Umfang von 
mindestens 47 Wochen im Kindergartenjahr, mindestens 45 Stunden wöchentlich, jedenfalls 
werktags von Montag bis Freitag an vier Tagen pro Woche zu mindestens 9,5 Stunden pro Tag 
und einem Angebot an Mittagessen. 
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Artikel 3 
Bildungsaufgaben der geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen und der Tageseltern 
(1) Die geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen sowie Tageseltern haben die Aufgabe, durch 

altersgemäße Erziehung und Bildung die körperlich-motorische, seelische, geistige, sprachliche, ethische 
und soziale Entwicklung zu fördern und nach empirisch belegten Methoden der Elementarpädagogik die 
Erreichung der Schulreife sowie der notwendigen Sprachkompetenz zu unterstützen. Sie haben dafür Sorge 
zu tragen, dass die Bildungssprache Deutsch angewendet und gefördert wird. Weiters haben sie die Kinder 
bei der Entwicklung ihrer mathematisch-technischen, naturwissenschaftlichen Kompetenzen zu stärken, 
sowie den künstlerisch- und musisch-kreativen, emotionalen, psychosozialen und physischen 
Entwicklungsstandes der Kinder zu unterstützen. Darüber hinaus haben sie den Kindern die grundlegenden 
Werte der österreichischen Gesellschaft zu vermitteln. 

(2) Geeignete elementare Bildungseinrichtungen sowie Tageseltern im Falle des Art. 5 Abs. 6 haben 
die pädagogischen Grundlagendokumente gemäß Art. 2 Z 6 sowie allfällige weitere ergänzende 
Instrumente anzuwenden. Darüber hinaus haben Tageseltern ausgenommen im Fall des Art. 5 Abs. 6 
jedenfalls den Werte- und Orientierungsleitfaden gemäß Art. 2 Z 6 lit. d sowie den Leitfaden für die 
häusliche Betreuung sowie die Betreuung durch Tageseltern gemäß Art. 2 Z 6 lit. e anzuwenden. 

(3) Lernen hat unter Berücksichtigung der frühkindlichen Lernformen in einer für das Kind 
ganzheitlichen und spielerischen Form unter Vermeidung von starren Zeitstrukturen oder 
Unterrichtseinheiten zu erfolgen. 

ABSCHNITT II 
Umsetzungsmaßnahmen zur quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung der 

Elementarpädagogik 

Artikel 4 
Maßnahmen 

Zur Umsetzung der Ziele gemäß Art. 1 werden folgende Maßnahmen ergriffen: 
 1. Frühe sprachliche Förderung wird in den letzten beiden Jahren vor Schuleintritt systematisch 

durchgeführt und besser mit der Schnittstelle zur Schule abgestimmt; 
 2. Kinderbildungs- und -betreuungsangebote, insbesondere jene für unter Dreijährige sowie VIF-

konforme Kinderbildungs- und Betreuungsangebote für Drei- bis Sechsjährige werden weiter 
ausgebaut, die Bildungsbedingungen werden verbessert; 

 3. Werteorientierung wird in geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen stärker verankert; 
 4. eine österreichweit einheitliche Qualifikation der Fachkräfte und der Tageseltern wird 

vorangetrieben; 
 5. die derzeit bestehende einjährige Besuchspflicht im letzten Jahr vor Beginn der Schulzeit wird 

beibehalten bei gleichzeitiger Intensivierung der frühen sprachlichen Förderung in den letzten 
beiden Jahren vor Schuleintritt. 

Artikel 5 
Besuchspflicht 

(1) Zum Besuch von geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen sind jene Kinder verpflichtet, die 
bis zum 31. August des jeweiligen Jahres das fünfte Lebensjahr vollendet haben. Die Besuchspflicht dauert 
bis zum 31. August nach Vollendung des sechsten Lebensjahres. Kinder, die die Schule vorzeitig besuchen, 
sind von der Besuchspflicht ausgenommen. 

(2) Die Länder haben dafür Sorge zu tragen, dass bis zum 1. April des jeweiligen Kalenderjahres die 
Erziehungsberechtigten jener Kinder, die im Sinne des Abs. 1 im September besuchspflichtig werden, über 
die halbtägige beitragsfreie Besuchspflicht in geeigneter Form informiert werden. Die 
Erziehungsberechtigten haben ihre Kinder innerhalb der festgelegten Anmeldefrist zum Besuch einer 
geeigneten elementaren Bildungseinrichtung anzumelden. 

(3) Der verpflichtende Besuch der geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen hat an mindestens 
vier Tagen pro Woche für 20 Stunden zu erfolgen. Die Besuchspflicht gilt während des gesamten 
Kindergartenjahres mit Ausnahme der landesgesetzlich geregelten schulfreien Tage gemäß 
Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77/1985. 
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(4) Das Fernbleiben ist nur im Fall einer gerechtfertigten Verhinderung des Kindes zulässig. Diese 
liegt insbesondere bei Urlaub im Ausmaß von höchstens 5 Wochen pro Kindergartenjahr, bei Erkrankung 
des Kindes oder der Erziehungsberechtigten sowie bei außergewöhnlichen Ereignissen vor. 

(5) Die Länder haben die Einhaltung der Besuchspflicht sicherzustellen. Bei Verstoß gegen die 
Besuchspflicht sind Verwaltungsstrafen gegen die Erziehungsberechtigten zu verhängen, die sich an der 
Höhe der Verwaltungsstrafen für Schulpflichtverletzungen gemäß § 24 des Schulpflichtgesetzes, BGBl. 
Nr. 76/1985, zu orientieren haben. Diese sind durch die Länder möglichst einheitlich festzulegen. 

(6) Das Land kann vorsehen, dass auf Antrag oder Anzeige der Erziehungsberechtigten die 
Besuchspflicht eines Kindes im Rahmen der häuslichen Erziehung oder bei Tageseltern erfüllt werden 
kann. Dies setzt voraus, dass das Kind keiner Förderung in der Bildungssprache Deutsch bedarf und dass 
die Erfüllung der Bildungsaufgaben und der Werteerziehung gewährleistet ist. 

(7) Auf Antrag von Erziehungsberechtigten können Kinder von der Besuchspflicht befreit werden, 
denen auf Grund einer Behinderung, aus medizinischen Gründen, auf Grund eines besonderen 
sonderpädagogischen Förderbedarfs oder auf Grund der Entfernung bzw. schwieriger Wegverhältnisse 
zwischen Wohnort und nächstgelegener geeigneter elementarer Bildungseinrichtungen der Besuch nicht 
zugemutet werden kann. 

Artikel 6 
Beitragsfreier Besuch 

(1) Die Länder verpflichten sich, einen beitragsfreien Besuch von geeigneten elementaren 
Bildungseinrichtungen im Ausmaß der Besuchspflicht gemäß Art. 5 sicherzustellen. Diese Verpflichtung 
ist jeweils von jenem Bundesland zu erfüllen, in dem die Besuchspflicht erfüllt wird. 

(2) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 umfasst nicht die Verabreichung von Mahlzeiten oder die 
Teilnahme an Spezialangeboten. 

Artikel 7 
Ausbau des Kinderbildungs- und -betreuungsangebots 

(1) Entsprechend dem Barcelona-Ziel der Europäischen Union sollen im Interesse der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf dem regionalen Bedarf entsprechend für 33 Prozent der unter Dreijährigen Plätze in 
geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Insbesondere ist dabei die mit einer 
Vollbeschäftigung der Eltern zu vereinbarende Kinderbildung und -betreuung zu berücksichtigen. 

(2) Zur Umsetzung dieses Ziels sind die Anzahl der Plätze für unter Dreijährige in geeigneten 
elementaren Bildungseinrichtungen und bei Tageseltern zu erhöhen und die Öffnungszeiten zu erweitern 
und zu flexibilisieren. Weiters ist der Betreuungsschlüssel zu verbessern. 

(3) Für drei- bis sechsjährige Kinder sollen zur Beseitigung regionaler Defizite Anreize für die 
qualifizierte Ganztagesbetreuung, die mit einer Vollbeschäftigung der Eltern vereinbar ist, geschaffen und 
Betreuungsschlüssel verbessert werden. 

(4) Zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf können die Träger geeigneter 
elementarer Bildungseinrichtungen abgestufte Betreuungszeitmodelle und altersübergreifende Gruppen 
anbieten. 

Artikel 8 
Werteorientierung 

Jedes Kind ist durch eine entsprechende Werteerziehung zu befähigen, allen Menschen unabhängig 
von Herkunft, Religion und Geschlecht offen, tolerant und respektvoll zu begegnen und intolerantes 
Gedankengut abzulehnen. Zur Gewährleistung dessen haben die elementaren Bildungseinrichtungen sowie 
Tageseltern einen bundesweiten Werte- und Orientierungsleitfaden anzuwenden und diesen in ihren 
Grundsätzen, Statuten und Regelungen zu vertreten. 

Artikel 9 
Frühe sprachliche Förderung 

(1) Geeignete elementare Bildungseinrichtungen haben von Beginn der Betreuung an den gesamten 
Entwicklungsstand und insbesondere die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder zu fördern, damit deren 
Potentiale bestmöglich unterstützt und eine gute entwicklungsbezogene Grundlage für den Eintritt in die 
Schule gelegt wird. Eine Förderung der Bildungssprache Deutsch mit Fokus auf die Sprachkompetenzen 
bei Schuleintritt soll jedenfalls ab dem Alter von vier Jahren stattfinden. 
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(2) Kinder, die über mangelnde Deutschkenntnisse verfügen, sind in geeigneten elementaren 
Bildungseinrichtungen von Beginn der Betreuung an, insbesondere aber in den letzten beiden 
Kindergartenjahren, im Sinne des Art. 2 Z 8 lit. a so zu fördern, dass sie mit Eintritt in die Schule die 
sprachlichen Kompetenzen in der Bildungssprache Deutsch möglichst beherrschen. Die Überprüfung dieser 
Kompetenzen findet durch die Schule im Zuge der Schülereinschreibung statt. 

(3) Der Leitfaden zur sprachlichen Förderung am Übergang vom Kindergarten in die Volksschule ist 
anzuwenden. 

Artikel 10 
Sprachstandsfeststellung 

(1) Zur Feststellung der Sprachkompetenzen haben geeignete elementare Bildungseinrichtungen 
Sprachstandsfeststellungen durchzuführen. Dafür haben sie ein bundesweit standardisiertes Instrument 
(Beobachtungsbogen) zu verwenden. Sprachstandsfeststellungen sind durch Fachkräfte gemäß Art. 2 Z 2 
anhand eines bundesweiten Beobachtungsbogens zur Erfassung der Sprachkompetenz in Deutsch von 
Kindern mit Deutsch als Erstsprache (BESK kompakt) oder von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache 
(BESK-DaZ kompakt) durchzuführen. 

(2) Es gelten folgende einheitliche Beobachtungszeiträume: 
 a. Kinder, die im Alter von drei Jahren (vorvorletztes Kindergartenjahr) geeignete elementare 

Bildungseinrichtungen besuchen, sind im Zeitraum zwischen Mai und Juni einer 
Sprachstandsfeststellung zu unterziehen. 

 b. Kinder im Alter von vier Jahren, die erstmals eine geeignete elementare Bildungseinrichtung 
besuchen, sind bis spätestens 31. Oktober des betreffenden Kindergartenjahres einer 
Sprachstandsfeststellung zu unterziehen. Wird dabei ein Sprachförderbedarf festgestellt, so sind 
sie entsprechend Art. 9 zu fördern. 

 c. Die Kinder, die im Alter von vier Jahren eine Sprachförderung erhalten haben, sind zum Ende 
des vorletzten Kindergartenjahres, jedoch bis spätestens 31. Oktober wieder einer 
Sprachstandsfeststellung zu unterziehen. Dazu kommen auch jene Kinder im Alter von fünf 
Jahren, die in Erfüllung ihrer Besuchspflicht erstmals eine geeignete elementare 
Bildungseinrichtung besuchen. Ergibt die Feststellung einen Sprachförderbedarf, ist (abermals) 
eine Sprachförderung durchzuführen. 

 d. Die letzte Sprachstandsfeststellung vor Schuleintritt erfolgt am Ende des letzten 
Kindergartenjahres. 

(3) Ein Sprachförderbedarf liegt dann vor, wenn der entsprechende Schwellenwert des Instruments als 
Ergebnis der Beobachtung unterschritten wird. 

(4) Besteht während des Kindergartenjahres die begründete Annahme, dass ein Kind keinen 
Sprachförderbedarf mehr aufweist, kann dies durch eine außerordentliche Sprachstandsfeststellung 
festgestellt werden. 

Artikel 11 
Qualifizierungen 

(1) Die Ausbildungserfordernisse bzw. Anstellungsvoraussetzungen sind: 
 1. Leitende Elementarpädagoginnen und -pädagogen haben die bundes- und 

landesgesetzlichen Anstellungserfordernisse für leitende Elementarpädagoginnen 
und -pädagogen zu erfüllen. 

 2. Elementarpädagoginnen und -pädagogen haben die bundes- und landesgesetzlichen 
Anstellungserfordernisse für Elementarpädagoginnen und -pädagogen zu erfüllen. 

 3. Sonstiges qualifiziertes Personal, das im Bereich der frühen sprachlichen Förderung eingesetzt 
wird, hat nachzuweisen: 

 a) zumindest Sprachkenntnisse auf dem Referenzniveau C1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen entsprechend der Empfehlung des Ministerkomitees des 
Europarates an die Mitgliedstaaten Nr. R (98) 6 vom 17. März 1998 zum Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen – (GER); als Nachweis über Deutschkenntnisse 
mindestens auf dem Sprachniveau C1gelten insbesondere 

 aa) ein Sprachdiplom des Niveaus C1 oder höher von „Österreichisches Sprachdiplom 
Deutsch“, „Goethe-Institut e.V.“, „Telc GmbH“ oder „Österreichischer Integrationsfonds“, 
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 bb) ein Abschluss einer deutschsprachigen Schule, der der allgemeinen Universitätsreife im 
Sinne des § 64 Abs. 1 UG entspricht oder 

 cc) ein Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studienfach in einem 
deutschsprachigen Land; 

 b) eine Qualifikation entsprechend dem Lehrgang zur Qualifizierung für die frühe sprachliche 
Förderung oder eine mindestens zehn Jahre dauernde Berufserfahrung in der Sprachförderung; 

 4. Sonstiges qualifiziertes Personal, das im Bereich der Tagesbetreuung von Kleinkindern eingesetzt 
wird, hat eine facheinschlägige Ausbildung im landesrechtlich vorgesehenen Mindestausmaß 
vorzuweisen. 

 5. Tageseltern haben eine facheinschlägige Ausbildung im landesgesetzlich vorgesehenen 
Mindestausmaß vorzuweisen. 

(2) Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte gemäß Art. 2 Z 2 sowie von Tageseltern sind jene 
Maßnahmen, die an den Pädagogischen Hochschulen oder an anderen tertiären Bildungseinrichtungen 
angeboten oder von den Ländern organisiert werden. Folgende Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung 
sind zu erfüllen: 

Gruppenführende Elementarpädagoginnen und -pädagogen haben 
 a) pro Kindergartenjahr Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Ausmaß von mindestens 

2 Tagen zu absolvieren, 
 b) Sprachkenntnisse auf dem Referenzniveau C1 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen zu erreichen, 
 c) im Fall des Einsatzes in der frühen sprachlichen Förderung nach Möglichkeit eine Qualifikation 

entsprechend dem Lehrgang zur Qualifizierung für die frühe sprachliche Förderung zu 
absolvieren oder über eine mindestens zehn Jahre dauernde Berufserfahrung in der 
Sprachförderung verfügen. 

ABSCHNITT III 
Aufgaben von Bund und Ländern und Finanzierung 

Artikel 12 
Aufgaben des Bundes in der Umsetzung 

(1) Der Bund verpflichtet sich, 
 1. in Absprache mit den Ländern die pädagogischen Grundlagendokumente zur Art. 15a B-VG-

Vereinbarung über die Elementarpädagogik gemäß Art. 2 Z 6 regelmäßig zu aktualisieren; 
 2. zur Bereitstellung des Zweckzuschusses gemäß Art. 14. 

(2) Im Bereich des letzten verpflichtenden Kindergartenjahres verpflichtet sich der Bund darüber 
hinaus zur Bereitstellung von pädagogischen Instrumenten zur Dokumentation der Entwicklung des 
einzelnen Kindes. 

(3) Der Bund verpflichtet sich im Rahmen der frühen sprachlichen Förderung darüber hinaus, den 
Ländern geeignete Verfahren der Sprachstandsfeststellung zur Feststellung eines Sprachförderbedarfs zur 
Verfügung zu stellen. 

(4) Der Bund verpflichtet sich, jährlich einen Bericht über die Umsetzungsfortschritte der in der 
Vereinbarung festgelegten Maßnahmen und Zielsetzungen zu veröffentlichen. 

Artikel 13 
Aufgaben der Länder in der Umsetzung 

(1) Die Länder verpflichten sich, 
 1. im Rahmen der Aufsichtspflicht zur Überprüfung der Einbeziehung der pädagogischen 

Grundlagendokumente gemäß Art. 2 Z 6 an geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen; 
 2. dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte die Qualifikationen gemäß Art. 11, insbesondere auch 

im Bereich der Sprachstandsfeststellung und der frühen sprachlichen Förderung, aufweisen und 
sich im entsprechenden Ausmaß fort- und weiterbilden; 

 3. dafür Sorge zu tragen, dass die geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen ihre 
Verpflichtungen, insbesondere auch zur Dokumentation und Auskunftserteilung über die erfolgte 
sprachliche Förderung an die besuchten Pflichtschulen, wahrnehmen; bereits bestehende 
Instrumente zur Dokumentation der Entwicklung des Kindes sowie zur erfolgten sprachlichen 
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Förderung, die im jeweiligen Bundesland etabliert sind, können für diese Zwecke verwendet 
werden; 

 4. die pädagogischen Konzepte, Leitbilder, Grundsätze, Schriften, Statuten oder Regelungen des 
Trägers einer geeigneten elementaren Bildungseinrichtung vor der landesgesetzlichen 
Genehmigung einer Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Werte- und Orientierungsleitfaden zu 
unterziehen und diese stichprobenartig von Amts wegen zu überprüfen. Bei Vorliegen eines 
begründeten Verdachts, dass diese in Widerspruch zum Werte- und Orientierungsleitfaden stehen, 
ist unverzüglich eine Einzelfallprüfung der betreffenden elementaren Bildungseinrichtungen 
einzuleiten. Dazu können andere Einrichtungen unterstützend herangezogen werden. Das 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist unverzüglich über die Ergebnisse 
der Prüfung in Kenntnis zu setzen; 

 5. Dokumentationen gemäß dieser Vereinbarung zu führen und Berichte ordnungsgemäß und 
termingerecht zu legen; 

 6. die widmungsgemäße Verwendung der vom Bund gewährten Zweckzuschüsse zu überprüfen und 
zu bestätigen; 

 7. die Konzepte gemäß Art. 16 zu erstellen und dem Bund vorzulegen. 
(2) Im Bereich des letzten verpflichtenden Kindergartenjahres verpflichten sich die Länder darüber 

hinaus, den beitragsfreien halbtägigen Besuch von geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen im 
Ausmaß von 20 Stunden pro Woche im letzten Jahr vor Beginn der Schulpflicht gemäß Art. 6 
landesgesetzlich zu gewährleisten. 

(3) Im Bereich der frühen sprachlichen Förderung verpflichten sich die Länder darüber hinaus, 
 1. Konzepte gemäß Abs. 1 Z 7 für die frühe sprachliche Förderung in Übereinstimmung mit den 

pädagogischen Grundlagendokumenten zur Art. 15a B-VG-Vereinbarung über die 
Elementarpädagogik zu erstellen; 

 2. die Sprachstandsfeststellungen gemäß Art. 10 termingerecht durchzuführen; 
 3. die frühe sprachliche Förderung gemäß Art. 9 an mehr als 40 Prozent aller geeigneten elementaren 

Bildungseinrichtungen im jeweiligen Bundesland anzubieten; 
 4. die gegebenenfalls erforderliche, die Bildungssprache Deutsch unterstützende Förderung des 

Entwicklungsstandes gemäß Art. 2 Z 8 lit. b in den geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen 
entsprechend der Konzepte gemäß Art. 16 durchzuführen; 

 5. dafür auf landesgesetzlicher Ebene Sorge zu tragen, dass die besuchten Primarschulen von den 
jeweiligen geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen Daten zur erfolgten Sprachförderung 
eines Kindes erhalten können, sofern die Erziehungsberechtigten des Kindes ihrer Verpflichtung 
zur Vorlage der Unterlagen zur erfolgten Sprachförderung gemäß § 6 Abs. 1a 
Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985 idgF, nicht nachkommen. 

Artikel 14 
Zweckzuschuss des Bundes 

(1) Der Bund gewährt den Ländern für die Maßnahmen gemäß Abschnitt II in den Kindergartenjahren 
2022/23 bis 2026/27 Zweckzuschüsse in der Höhe von jeweils 200 Millionen Euro, hiervon 80 Millionen 
Euro für die Besuchspflicht gemäß Art. 5, pro Kindergartenjahr, welche wie folgt auf die Länder aufzuteilen 
sind: 
 

Burgenland: 2,883 % 
Kärnten: 5,704 % 
Niederösterreich: 18,370 % 
Oberösterreich: 17,553 % 
Salzburg: 6,364 % 
Steiermark: 12,925 % 
Tirol: 8,645 % 
Vorarlberg: 4,911 % 
Wien: 22,645 % 

 
Die Länder stellen je Kindergartenjahr Finanzmittel in der Höhe von 52,5 % des Zweckzuschusses des 
Bundes, mit Ausnahme der Mittel für die Besuchspflicht gemäß Art. 5, zur Verfügung. Die Kofinanzierung 
erfolgt in jenem Jahr, in dem der Zweckzuschuss verwendet wird. 
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(1a) Die je Bundesland im Kindergartenjahr 2022/23 verfügbaren Beträge gemäß Abs. 1 erhöhen sich 
für die einzelnen Bundesländer um die je Bundesland nicht verbrauchten Mittel entsprechend der 
Abrechnung über die Verwendung der Mittel des Kindergartenjahres 2021/22 gemäß Art. 19 in Verbindung 
mit Art. 14 Abs. 1 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die 
Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22, BGBl. I Nr. 103/2018. Die Restmittel 
können für Zwecke gemäß Abs. 2 Z 1 verwendet werden. 

(2) Der Zuschuss, mit Ausnahme der Mittel für die Besuchspflicht gemäß Art. 5, und die 
Kofinanzierung sind für folgende Bereiche nach folgenden Anteilen zu verwenden: 
 1. für den Ausbau des geeigneten elementaren Kinderbildungs- und -betreuungsangebots mindestens 

51 Prozent des Bundeszuschusses, 
 2. für die frühe sprachliche Förderung mindestens 19 Prozent des Bundeszuschusses. 
Die verbleibenden 30 Prozent des Bundeszuschusses können von den Ländern flexibel für die Zwecke 
gemäß Z 1 und 2 verwendet werden. 

(2a) Die nach Finanzierung der Besuchspflicht nach Art. 5 überschüssigen Zweckzuschüsse für die 
Besuchspflicht können von den Ländern ebenfalls für die Zwecke gemäß Abs. 2 flexibel eingesetzt werden. 

(3) Finanzmittel der Gemeinden, die für diese Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, sind bei 
der Kofinanzierung des jeweiligen Landes einzurechnen. Die Finanzmittel, die von privaten Trägern von 
geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen für Zwecke des Ausbaus des geeigneten elementaren 
Kinderbildungs- und -betreuungsangebots eingesetzt werden, sind zur Hälfte bei der Kofinanzierung des 
jeweiligen Landes einzurechnen. Zweckzuschüsse, die von öffentlichen oder privaten Trägern geeigneter 
elementarer Bildungseinrichtungen zurückgezahlt werden, sind den Zweckzuschüssen jenes 
Kindergartenjahres gleichzuhalten, in dem sie vereinnahmt werden. 

(4) Die Aufteilung der Mittel zwischen Ländern und Gemeinden ist zwischen diesen zu vereinbaren. 

Artikel 15 
Zielzustände 

(1) Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß Art. 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des 
Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen: 
 1. die Betreuungsquote für unter Dreijährige wird pro Bundesland und Jahr um 1 Prozentpunkt 

angehoben; österreichweit soll im Kindergartenjahr 2022/23 (RRF Meilenstein 4. Quartal 2023) 
eine Betreuungsquote von mindestens 33 Prozent erreicht werden; 

 2. der Anteil der drei- bis sechsjährigen Kinder, die elementare Bildungseinrichtungen besuchen, die 
den VIF-Kriterien entsprechen, wird anhand der Bedarfserhebung der Gemeinden erhöht; 
österreichweit soll im Kindergartenjahr 2022/23 (RRF Meilenstein 4. Quartal 2023) eine 
Betreuungsquote von 52,8 Prozent erreicht werden; als allgemeines Ziel ist eine Quotenanhebung 
bis zum Kindergartenjahr 2026/27 um 6 Prozentpunkte anzustreben. 

(2) Folgende Zielzustände sind im Rahmen der Sprachförderung zu erreichen: 
 1. die Wirkungskennzahl der frühen sprachlichen Förderung überschreitet die Höhe von 30 Prozent 

pro Bundesland pro Förderjahr, wobei als gemeinsames Ziel die Überschreitung von 40 Prozent 
pro Bundesland und Förderjahr anzustreben ist; 

 2. die Anzahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler in der ersten Schulstufe hat sich pro 
Bundesland um mindestens 10 Prozent reduziert; 

 3. ein Anteil von 15 Prozent der Fachkräfte weist eine Qualifikation entsprechend dem Lehrgang für 
die frühe sprachliche Förderung pro Bundesland gerechnet ab Inkrafttreten dieser Vereinbarung 
auf; 

 4. der Zweckzuschuss wird für mindestens 40 Prozent der geeigneten elementaren 
Bildungseinrichtungen eines Bundeslandes ausgeschüttet, wobei als gemeinsames Ziel die 
Ausschüttung an der Hälfte der geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen eines Bundeslandes 
anzustreben ist. 

Artikel 16 
Konzepte der Länder zur Sprachförderung und zum Ausbau 

Die Länder verpflichten sich, Maßnahmen im Bereich der Sprachförderung und des Ausbaus des 
Kinderbildungs- und -betreuungsangebots derart vorzusehen und Ressourcen derart einzusetzen, dass die 
Zielzustände gemäß Art. 15 erreicht werden. Diese Planung haben sie in Konzepten festzuhalten, die auf 
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den Zeitraum der Vereinbarung ausgerichtet sind. Das Konzept ist gemäß Anlage A zu erstellen und hat zu 
enthalten: 
 1. Ist-Stands-Analyse mit 
 a) Angaben zu den Standorten, 
 b) Angaben zum Personal, 
 c) Angaben zur frühen sprachlichen Förderung. 
 2. Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände inklusive Meilensteine. 
 3. Angaben zur Qualifikation des an den Standorten eingesetzten Personals und zur 

Personalentwicklung entsprechend dem Lehrgang für die frühe sprachliche Förderung. 

Artikel 17 
Widmung des Zweckzuschusses des Bundes für den Ausbau und den beitragsfreien Besuch 
(1) Der Zweckzuschuss für den Ausbau des Kinderbildungs- und -betreuungsangebots kann für 

folgende Zwecke verwendet werden: 
 1. Maßnahmen zum Ausbau des Kinderbildungs- und -betreuungsangebots. Diese umfassen 
 a. Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze 
 aa. in elementaren Bildungseinrichtungen für unter Dreijährige in der Höhe von maximal 

125.000 Euro pro Gruppe; 
 bb. in altersgemischten elementaren Bildungseinrichtungen in der Höhe von maximal 

125.000 Euro pro Gruppe, wenn in diesen überwiegend unter Dreijährige betreut werden; 
 cc. in anderen altersgemischten elementaren Bildungseinrichtungen in der Höhe von maximal 

50.000 Euro pro Gruppe, wenn diese nicht nur vorübergehend für unter Dreijährige geöffnet 
sind; 

 b. Personalkostenzuschüsse für maximal drei Betriebsjahre in der Höhe von maximal 45.000 Euro 
pro vollzeitbeschäftigter Fachkraft und Jahr und maximal 30.000 Euro pro vollzeitbeschäftigter 
Hilfskraft und Jahr und Investitionskostenzuschüsse in der Höhe von maximal 15.000 Euro pro 
Gruppe zur Erreichung VIF-konformer Öffnungszeiten in elementaren Bildungseinrichtungen 
gemäß Art. 2 Z 12 sowie für neu geschaffene elementare Bildungseinrichtungen und Gruppen, 
die bereits mit VIF-konformen Öffnungszeiten den Betrieb eröffnen; 

 c. Investitionskostenzuschüsse zur Neuschaffung von Bildungs- und Betreuungsangeboten bei 
Tageseltern in der Höhe von maximal 750 Euro pro Person; 

 d. Zuschüsse zur Ausbildung von Tageseltern in der Höhe von maximal 1.000 Euro pro Person, 
wenn der Ausbildungslehrgang mit dem Gütesiegel „Ausbildungslehrgang für Tageseltern 
(Tagesmütter und/oder –väter)“ ausgezeichnet wurde; 

 e. Zuschüsse zu Lohnkosten und Administrativaufwand zur Anstellung von Tageseltern in der 
Höhe von maximal 15.000 Euro pro Person und Jahr für maximal drei Jahre. 

 2. Zuschüsse zu Kosten des beitragsfreien Besuchs von geeigneten elementaren 
Bildungseinrichtungen während der besuchspflichtigen Zeit in der Höhe von maximal 1.300 Euro 
pro besuchspflichtigem Kind und Jahr. 

 3. Maßnahmen zur Steigerung der Strukturqualität. Diese umfassen 
 a. Investitionskostenzuschüsse zur Erreichung der Barrierefreiheit gemäß § 6 Abs. 5 des Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG), BGBl. I Nr. 82/2005, in elementaren 
Bildungseinrichtungen in der Höhe von maximal 30.000 Euro pro Gruppe; 

 b. Investitionskostenzuschüsse für räumliche Qualitätsverbesserungen in elementaren 
Bildungseinrichtungen in der Höhe von maximal 20.000 Euro pro Einrichtung und Jahr; 

 c. Personalkostenzuschüsse für maximal drei Betriebsjahre zur Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels auf 1:4 in elementaren Bildungseinrichtungen für unter Dreijährige und 
1:10 in elementaren Bildungseinrichtungen für Drei- bis Sechsjährige in der Höhe von maximal 
45.000 Euro pro vollzeitbeschäftigter Fachkraft und Jahr und maximal 30.000 Euro pro 
vollzeitbeschäftigter Hilfskraft und Jahr, sowie für neu geschaffene Einrichtungen und Gruppen, 
die bereits mit diesem Betreuungsschlüssel den Betrieb eröffnen. 

(2) Plätze in elementaren Bildungseinrichtungen, die mit Zweckzuschüssen gemäß Z 1 lit. a finanziert 
wurden, müssen mindestens 5 Jahre ab Inbetriebnahme zur Verfügung stehen, es sei denn, dass durch 
Änderung der Wohnbevölkerung der Bedarf nachweislich nicht mehr gegeben ist. 

(3) Elementare Bildungseinrichtungen, die bereits Personalkostenzuschüsse für ein oder zwei 
Betriebsjahre nach der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die 
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Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22, BGBl. I Nr. 103/2018, erhalten haben, 
können auch nach der gegenständlichen Vereinbarung Mittel für Personalkostenzuschüsse gemäß Abs. 1 
Z 1 lit. b sowie Abs. 1 Z 3 lit. c verwenden, sodass insgesamt eine dreijährige Förderung je in Betracht 
kommender elementarer Bildungseinrichtung in Anspruch genommen werden kann. 

Artikel 18 
Widmung des Zweckzuschusses für die Sprachförderung 

(1) Der Zweckzuschuss für die Sprachförderung ist bedarfsgerecht einzusetzen und kann für folgende 
Zwecke verwendet werden: 
 1. Personalkosten, 
 2. Kosten der Fort- und Weiterbildung sowie der Supervision der Fachkräfte inklusive der 

anfallenden Reisekosten, mit Ausnahme der Vertretungskosten sowie 
 3. Sachkosten. 

(2) Von den Zweckzuschussmitteln können – sofern nötig – in den Kindergartenjahren 2022/23 bis 
2026/27 jeweils bis zu 25 Prozent dafür verwendet werden, dass neben der Bildungssprache Deutsch auch 
der Entwicklungsstand gemäß Art. 2 Z 8 lit. b gefördert wird. 

Abschnitt IV 
Abrechnung und Controlling 

Artikel 19 
Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung des Zweckzuschusses des Bundes 

(1) Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung führt mit der nach dem 
Landesgesetz zuständigen Behörde Ressourcen-, Ziel- und Leistungsgespräche durch, die den Grad der 
Zielerreichung (Art. 15) durch die Länder zum Inhalt haben. Die Länder haben dafür den Ist-Stand und die 
Meilensteine bis jeweils 15. Jänner mit Erhebungsstichtag 15. Oktober zu aktualisieren. 

(2) Das Land hat dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung eine jährliche 
Abrechnung über die Verwendung der vom Bund im Vereinbarungszeitraum gewährten Zuschüsse nach 
Abschluss jedes Kindergartenjahres bis spätestens 31. Jänner, zu übermitteln. Gegenüber dem Bund können 
Zweckzuschüsse gemäß Art. 17 und 18 nur dann abgerechnet werden, wenn glaubhaft nachgewiesen 
werden kann, dass der entsprechende Widmungszweck eintreten wird oder eingetreten ist oder die 
entsprechenden Widmungszwecke eintreten werden oder eingetreten sind. 

(3) Die Abrechnung hat gemäß Anlage B zu erfolgen. Sie hat sich auf das jeweilige Kindergartenjahr 
zu beziehen und Aufschluss über die widmungsgemäße Verwendung gemäß Art. 17 und 18 inklusive der 
erfolgten Kofinanzierung gemäß Art. 14 zu geben. Weiters hat die Abrechnung Angaben zum Grad der 
Zielerreichung (Art. 15) zum Ende des Vereinbarungszeitraums zu enthalten. 

(4) Auf Seiten des Bundes ist zur Prüfung und Genehmigung der Abrechnungen der Länder das 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt zuständig. 

(5) Die Länder sind verpflichtet, die widmungsgemäße Verwendung der Zweckzuschüsse des Bundes 
durch die Träger geeigneter elementarer Bildungseinrichtungen sowohl in wirtschaftlicher als auch in 
fachlich-pädagogischer Hinsicht zu überprüfen und im Anlassfall dem Bund über das Prüfergebnis zu 
berichten. 

(6) Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung behält sich das Recht vor, 
während des Kindergartenjahres unangekündigte Hospitationen durchzuführen und selbst Einsichtnahmen 
in die Abrechnungen gemäß Art. 17 zu nehmen. Die Durchführung erfolgt durch den Österreichischen 
Integrationsfonds. Sofern Zweifel bestehen, dass die in Art. 1 und Art. 3 definierten Zielsetzungen und 
Bildungsaufgaben ordnungsgemäß erfüllt werden, behält sich das Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung vor, eine Einzelfallprüfung unter Beiziehung anderer Einrichtungen 
durchzuführen. 

Artikel 20 
Refundierung bei zweckwidriger Verwendung 

(1) Ein negatives Prüfungsergebnis liegt vor, wenn 
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 1. der Zweckzuschuss nicht widmungsgemäß verwendet wurde, oder die widmungsgemäße 
Verwendung des Zweckzuschusses nicht nachgewiesen werden konnte; dies liegt vor, wenn 

 a. auf Basis der pädagogischen Grundlagendokumente gemäß Art. 2 Z 6 die Bildungsaufgaben 
nicht erfüllt wurden oder 

 b. eine Aktualisierung des Ist-Stands und der Meilensteine nicht fristgerecht erfolgt und die 
inhaltlichen Mindestangaben gemäß Art. 16 und 19 nicht vorliegen oder 

 2. die Kofinanzierung des Landes nicht oder nicht in ausreichendem Maß geleistet wurde. 
Eine Refundierung bei Nicht-Erreichen der in Art. 15 definierten Zielsetzungen ist nicht vorgesehen. 

(2) Wenn die übermittelten Anlagen den Formvorschriften widersprechen, hat der Bund diese dem 
jeweiligen Land mit einem Verbesserungsauftrag zurückzuweisen. 

(3) Bei Vorliegen eines negativen Prüfungsergebnisses hat der Bund den Betrag, der dem Ausmaß des 
vereinbarungswidrigen Verhaltens entspricht, zum Ende des Vereinbarungszeitraums zurückzufordern. 

ABSCHNITT V 
Zahlungen des Bundes, Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Artikel 21 
Zahlungen des Bundes 

(1) Im Kindergartenjahr 2022/23 wird der Zweckzuschuss des Bundes gemäß Art. 14 in zwei Raten 
im September 2022 in Höhe von 52,5 Mio. Euro und bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Art. 13 
Abs. 1 Z 5 sowie Art. 19 Abs. 1 und 2 im März 2023 in Höhe von 147,5 Mio. Euro auf die von den Ländern 
bekanntzugebenden Konten angewiesen. Der Zweckzuschuss des Bundes gemäß Art. 14 für die 
Kindergartenjahre 2023/24 bis 2026/27 wird in zwei Raten jeweils im September in Höhe von 100 Mio. 
Euro und bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Art. 13 Abs. 1 Z 5 sowie Art. 19 Abs. 1 und 2 im März 
des Kindergartenjahres in Höhe von maximal 100 Mio. Euro auf die von den Ländern bekanntzugebenden 
Konten angewiesen. 

(2) Der Bund behält sich das Recht vor, Zahlungen des Zweckzuschusses vorläufig einzustellen, sofern 
bei den Ressourcen-, Ziel- und Leistungsgesprächen die begründete Annahme entsteht, dass ein Tatbestand 
des Art. 20 Abs. 1 erfüllt wird oder kein Ressourcen-, Ziel- und Leistungsgespräch geführt wird. 

Artikel 22 
Datenverwendung und Datenschutz 

(1) Die Länder sind verpflichtet, landesgesetzliche Regelungen zu erlassen, die es dem Land 
ermöglichen die erforderlichen Daten zur Vollziehung dieser Vereinbarung unter Einhaltung der 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG) BGBl. Nr. I 12/2017 idgF und der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S.1 zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Länder verpflichten sich insbesondere zu ermöglichen, dass die elementaren 
Bildungseinrichtungen bestimmte vom Bund festgelegte Daten zur Sprachstandsfeststellung und zur 
Sprachförderung auf Anfrage an die besuchten Schulen zu liefern haben. 

Artikel 23 
Anpassung von Gesetzen 

Die zur Durchführung dieser Vereinbarung notwendigen bundes- und landesgesetzlichen Regelungen 
sind bis längstens 15. März 2023 in Kraft zu setzen. 

Artikel 24 
Inkrafttreten 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit 1. September 2022 in Kraft, sofern 
 1. die nach der Bundesverfassung erforderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten bis längstens 

31. August 2022 erfüllt sind und 
 2. beim Bundeskanzleramt – Verfassungsdienst bis zu diesem Zeitpunkt die Mitteilung zumindest 

eines Landes über die Erfüllung der nach der Landesverfassung erforderlichen Voraussetzungen 
für das Inkrafttreten eingelangt ist. 
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(2) Liegen die Voraussetzungen für das Inkrafttreten gemäß Abs. 1 nicht vor, tritt die Vereinbarung 
zum nachfolgenden Monatsersten in Kraft nachdem vom Bund und zumindest einem Land die 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 erfüllt sind. 

(3) Langen nach Ablauf jenes Tages, an dem die Bedingungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 oder Abs. 2 
eingetreten sind, Mitteilungen weiterer Länder über die Erfüllung der nach den Landesverfassungen 
erforderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten beim Bundeskanzleramt – Verfassungsdienst ein, so 
tritt die Vereinbarung gegenüber diesen Ländern mit dem Ersten des Folgemonats nach dem Einlangen der 
jeweiligen Mitteilung in Kraft. 

(4) Nach dem 31. August 2023 können die Voraussetzungen für das Inkrafttreten der Vereinbarung 
nicht mehr erfüllt werden. 

(5) Das Bundeskanzleramt – Verfassungsdienst hat dem Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, dem Bundeskanzleramt – Sektion Familie und Jugend und den Ländern die 
Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 sowie den Zeitpunkt des Inkrafttretens mitzuteilen. 

(6) Tritt die Vereinbarung für ein Land oder mehrere Länder nicht in Kraft, so erhöht sich für die 
übrigen Länder ihr Anteil am Zweckzuschuss des Bundes unter Neuberechnung des Verteilungsschlüssels 
gemäß Art. 14 Abs. 1. 

Artikel 25 
Geltungsdauer 

Diese Vereinbarung gilt für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27. Die Vereinbarung tritt 
zwischen Bund und den einzelnen Ländern nach positiver Entscheidung über die vorzulegenden Berichte 
für das Kindergartenjahr 2026/27 durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
außer Kraft. 

Artikel 26 
Urschrift 

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift ausgefertigt. Die Urschrift wird beim Bundeskanzleramt-
Verfassungsdienst hinterlegt. Dieses hat allen Vertragsparteien beglaubigte Abschriften der Vereinbarung 
zu übermitteln. 

Anlage A Konzept (Art. 16) 

Anlage B Abrechnung (Art. 19 Abs. 3) 

 
Die Landesregierung stellt den 
 

Antrag, 
 
der Salzburger Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Abschluss der vorstehenden Vereinbarung wird gemäß Art 50 Abs 1, zweiter Satz, L-VG 

genehmigt. 
 
2. Die Vorlage wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur Beratung, Berichterstattung und 

Antragstellung zugewiesen. 
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1.1 Ist-Stands-Analyse gemäß Art. 16 Abs. 1 Z 1 - ElBi ab KGJ 2022/23 (Grunddaten)

aktuelles Kindergartenjahr 2022/23 (n)

Variable Definition
Verpflichtend / 

Optional
Beschreibung Anmerkung

KGJ alphanumerisch, 7-

stellig

verpflichtend Kindergartenjahr (Bsp.: 2022_23)

BL numerisch, 1-stellig verpflichtend Bundesland:

1 = Burgenland

2 = Kärnten

3 = Niederösterreich

4 = Oberösterreich

5 = Salzburg

6 = Steiermark

7 = Tirol 

8 = Vorarlberg

9 = Wien

KSKZ numerisch, 6- bis 12-

stellig

verpflichtend Kindergartenstandortkennzahl landesspezifisch zugeordnete Identifikationsnummer der 

geeigneten elementaren Bildungseinrichtung

GKZ numerisch, 5-stellig verpflichtend Gemeindekennzahl

ADR_S alphanumerisch verpflichtend Adresse der elementaren Einrichtung: 

Straße/Gasse Nr.

ADR_PLZ alphanumerisch verpflichtend Adresse der elementaren Einrichtung: 

Postleitzahl 

ADR_O alphanumerisch verpflichtend Adress der elementaren Einrichtung: Ort

NAME alphanumerisch optional Bezeichnung bzw. Name der elementaren 

Bildungseinrichtung

ART alphanumerisch, 1-

stellig

verpflichtend Zuordnung zu einem Träger:

p - privat

o - öffentlich

Anz_Gr numerisch, 2-stellig verpflichtend Anzahl der Gruppen

Sum_JSTges numerisch, 3-stellig verpflichtend Anzahl der Kinder der elementaren 

Bildungseinrichtung gesamt

Sum_JST3 numerisch, 3-stellig verpflichtend Anzahl der Kinder in der Jahrgangsstufe 3 dreijährige Kinder

Sum_JST4 numerisch, 3-stellig verpflichtend Anzahl der Kinder in der Jahrgangsstufe 4, 

entspricht dem vorletzten Kindergartenjahr

vierjährige Kinder im Jahr vor dem verpflichtenden 

Kindergartenjahr

Sum_JST5 numerisch, 3-stellig verpflichtend Anzahl der Kinder in der Jahrgangsstufe 5, 

entspricht dem letzten, verpflichtenden 

Kindergartenjahr

fünf- bzw. mit Stichtag 15.10 sechsjährige Kinder im 

verpflichtenden Kindergartenjahr; schulpflichtige Kinder, 

welche ein Jahr länger die Einrichtung besuchen, sind nicht 

anzugeben

Anz2Sp numerisch, 3-stellig optional Anzahl der Kinder mit einer anderen 

Erstsprache als Deutsch der elementaren 

Bildungseinrichtung gesamt

Anz2SprJST4 numerisch, 3-stellig verpflichtend Anzahl der Kinder mit einer anderen 

Erstsprache als Deutsch in der Jahrgangsstufe 4

Anz2SprJST5 numerisch, 3-stellig verpflichtend Anzahl der Kinder mit einer anderen 

Erstsprache als Deutsch in der Jahrgangsstufe 5

AnzDFJST4_B numerisch, 3-stellig verpflichtend Anzahl Kinder mit Förderbedarf in der 

Bildungssprache Deutsch auf Grundlage der 

BESK-Testungen in der Jahrgangsstufe 4 zu 

Beginn des Kindergartenjahres

AnzDFJST5_B numerisch, 3-stellig verpflichtend Anzahl Kinder mit Förderbedarf in der 

Bildungssprache Deutsch auf Grundlage der 

BESK-Testungen in der Jahrgangsstufe 5 zu 

Beginn des Kindergartenjahres

AnzDFJST4_E numerisch, 3-stellig verpflichtend Anzahl Kinder mit weiterem Förderbedarf in 

der Bildungssprache Deutsch auf Grundlage der 

BESK-Testungen in der Jahrgangsstufe 4 für das 

vorangegangene Kindergartenjahr

Erfolgsdaten, im Rahmen der Ist-Stands-Analysen für den RZL- 

Zyklus zu erheben; Meldung mit den Daten zB des KGJ 2022/23 

für das KGJ 2021/22

AnzDFJST5_E numerisch, 3-stellig verpflichtend Anzahl Kinder mit weiterem Förderbedarf in 

der Bildungssprache Deutsch auf Grundlage der 

BESK-Testungen in der Jahrgangsstufe 5 zu 

Ende des Kindergartenjahres

Erfolgsdaten, im Rahmen der Ist-Stands-Analysen für den RZL- 

Zyklus zu erheben; Meldung mit den Daten zB des KGJ 2022/23 

für das KGJ 2021/22

GVBAE numerisch, 6-stellig 

(NK)

verpflichtend gesamter Personaleinsatz der elementaren 

Bildungseinrichtung in 

Vollbeschäftigungsäquivalenten

Unter Vollbeschäftigung ist zu verstehen: eine Beschäftigung, 

bei der unter Zugrundelegung der jeweiligen Verwendungs- 

bzw. Entlohnungsgruppe und Berücksichtigung der dienst- und 

besoldungsrechtlichen Stellung die Grundlage der Berechnung 

der Besoldung 100 vH der auf die jeweilige Person 

anzuwendenden Gehalts- bzw. Entlohnungsstufe in der 

anzuwendenden Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe 

beträgt;

Unter Vollbeschäftigungsäquivalent (VBÄ): das 

Beschäftigungsausmaß bzw. die Summe der monatlichen 

Beschäftigungsausmaße in Prozent geteilt durch 100
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Variable Definition
Verpflichtend / 

Optional
Beschreibung Anmerkung

GVBAE_KL numerisch, 6-stellig 

(NK)

optional Personaleinsatz der Kindergartenleitung 

(leitende/r ElementarpädagogIn) in 

Vollbeschäftigungsäquivalenten

Art. 2 Z 2 lit.a; zB. 25,5 (VBÄ)

GVBAE_KP numerisch, 6-stellig 

(NK)

optional Personaleinsatz der ElementarpädagogInnen in 

Vollbeschäftigungsäquivalenten

Art. 2 Z 2 lit.b

GVBAE_KS numerisch, 6-stellig 

(NK)

optional Personaleinsatz an sonstigem qualifizierten 

Personal in Vollbeschäftigungsäquivalenten

Art. 2 Z 2 lit.c

GVBAE_KH numerisch, 6-stellig 

(NK)

optional Personaleinsatz an KindergartenhelferInnen in 

Vollbeschäftigungsäquivalenten

GPers numerisch, 3-stellig verpflichtend gesamter Personaleinsatz der elementaren 

Bildungseinrichtung nach Beschäftigten (Köpfe)

zB. 27 (Beschäftigte/Köpfe)

GPers_KL numerisch, 3-stellig optional Personaleinsatz der Kindergartenleitung 

(leitende/r ElementarpädagogIn) nach 

Beschäftigten (Köpfe)

GPers_KP numerisch, 3-stellig optional Personaleinsatz der ElementarpädagogInnen 

nach Beschäftigten (Köpfe)

GPers_KS numerisch, 3-stellig optional Personaleinsatz an sonstigem qualifizierten 

Personal nach Beschäftigten (Köpfe)

GPers_KH numerisch, 3-stellig optional Personaleinsatz an KindergartenhelferInnen 

nach Beschäftigten (Köpfe)

GPers_DF numerisch, 3-stellig optional Qualfizierte Beschäftigte (Fachkräfte) in der 

sprachlichen Förderung nach Beschäftigten 

(Köpfe)

Fachkräfte mit einer Qualifikation im Sinne des Art. 11 Abs. 1 

Z3a und 3b

zB. 3 (Beschäftigte/Köpfe)

DF_VBAE numerisch, 6-stellig 

(NK)

verpflichtend Personaleinsatz in der frühen sprachlichen 

Förderung in Vollbeschäftigungsäquivalenten

zB. 2,75 (VBÄ)

DF_Std numerisch, 8-stellig 

(NK)

verpflichtend Personaleinsatz in der frühen sprachlichen 

Förderung in Stunden

zB. 5.700,75 (Stunden)

OEZ_Std numerisch, 4-stellig 

(NK)

verpflichtend Durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeit in 

Stunden

zB. 40,5 (Stunden)

OEZ_W numerisch, 4-stellig 

(NK)

verpflichtend Durchschnittliche jährliche Öffnungszeit in 

Wochen

zB. 51,0 (Wochen)
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1.2 Ist-Stands-Analyse gemäß Art. 16 Abs. 1 Z 1 - ElBi ab KGJ 2022/23 (Erstsprachen)

aktuelles Kindergartenjahr 2022/23 (n)

Variable Definition
Verpflichtend / 

Optional
Beschreibung Anmerkung

KGJ alphanumerisch, 7-

stellig

verpflichtend Kindergartenjahr (Bsp.: 2022_23)

BL numerisch, 1-stellig verpflichtend Bundesland:

1 = Burgenland

2 = Kärnten

3 = Niederösterreich

4 = Oberösterreich

5 = Salzburg

6 = Steiermark

7 = Tirol 

8 = Vorarlberg

9 = Wien

BKZ numerisch, 3-stellig verpflichtend Bezirkskennzahl

ESprD numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Deutsch

ESprTuerk numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Türkisch

ESprBKS numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache BKS

ESprAlb numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Albanisch

ESprRum numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Rumänisch

ESprArab numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Arabisch

ESprPol numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Polnisch

ESprUng numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Ungarisch

ESprEng numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Englisch

ESprTsch numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Tschetschenisch

ESprRus numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Russisch

ESprPers numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Persisch

ESprChin numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Chinesisch

ESprSlowak numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Slowakisch

ESprSpa numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Spanisch

ESprKurd numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Kurdisch

ESprCze numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Tschechisch

ESprBulg numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Bulgarisch

ESprSlowen numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Slowenisch

ESprUkr numerisch, 5-stellig verpflichtend Erstsprache Ukrainisch

SonstESpr numerisch, 5-stellig verpflichtend sonstige Erstsprachen

Anzahl der Kinder nach Erstsprache in der Jahrgangsstufe 4 

(vierjährige Kinder im Jahr vor dem verpflichtenden 

Kindergartenjahr) und 5 (fünf- bzw. sechsjährige Kinder im 

verpflichtenden Kindergartenjahr)
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2. Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß Art. 15 (Art. 16 Abs. 1 Z 2)

# 10 -15 Maßnahmen
# Maßnahmen dienen der Erreichung der Zielzustände

Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß Art. 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen (Art. 15 Abs. 1): 

Ziel 1 die Betreuungsquote für unter Dreijährige wird pro Bundesland und Jahr um 1 Prozentpunkt angehoben; österreichweit soll  im Kindergartenjahr 2022/23 (RRF Meilenstein 4. Quartal 2023) eine Betreuungsquote von mindestens 33 Prozent erreicht werden;

Ziel 2

Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß Art. 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen der Sprachförderung bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen (Art. 15 Abs. 2): 

Ziel 3 die Wirkungskennzahl der frühen sprachlichen Förderung überschreitet die Höhe von 30 Prozent pro Bundesland pro Förderjahr, wobei als gemeinsames Ziel die Überschreitung von 40 Prozent pro Bundesland und Förderjahr anzustreben ist;

Ziel 4 die Anzahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler in der ersten Schulstufe hat sich pro Bundesland um mindestens 10 Prozent reduziert;

Ziel 5 ein Anteil von 15 Prozent der Fachkräfte weist eine Qualifikation entsprechend dem Lehrgang für die frühe sprachliche Förderung pro Bundesland gerechnet ab Inkrafttreten dieser Vereinbarung auf;

Ziel 6

Beitrag zum 

Ziel/

zu den Zielen

Maßnahmen zum Ausbau des 

Bildungs- und Betreuungsangebots
Status

Z 1/ Z 2

Maßnahme zur Schaffung 

zusätzlicher Gruppen in geeigneten 

elementaren Bildungseinrichtungen

Z 1/ Z 2

Maßnahmen zur Verbesserung des

Betreuungsschlüssels und der

Gruppengröße

Z 1/ Z 2 Maßnahmen zur Verlängerung der 

Öffnungszeiten

Z 1/ Z 2

Maßnahmen zur Weiterentwicklung 

des Tagesmütter- und -

väterangebots

Beitrag zum 

Ziel/

zu den Zielen

Maßnahmen zur frühen sprachlichen 

Förderung

Wie sieht Zielwert aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n+3

(KGJ 2025/26)

Konkrete

Maßnahmen

Wie sieht Erfolg aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n-1

(KGJ 2021/22)

Wie sieht Plan aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n

(KGJ 2022/23)

Wie sieht Zielwert aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n+1

(KGJ 2023/24)

Wie sieht Zielwert aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n+2

(KGJ 2024/25)

der Anteil der drei- bis sechsjährigen Kinder, die elementare Bildungseinrichtungen besuchen, die den VIF-Kriterien entsprechen, wird anhand der Bedarfserhebung der Gemeinden erhöht; österreichweit soll im Kindergartenjahr 2022/23 (RRF Meilenstein 4. 

Quartal 2023) eine Betreuungsquote von 52,8 Prozent erreicht werden.

der Zweckzuschuss wird an mindestens 40 Prozent der geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen eines Bundeslandes ausgeschüttet, wobei als gemeinsames Ziel die Ausschüttung an der Hälfte der geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen eines 

Bundeslandes anzustreben ist.

Konkrete

Maßnahmen

Wie sieht Erfolg aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n-1

(KGJ 2021/22)

Wie sieht Plan aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n

(KGJ 2022/23)

Wie sieht Zielwert aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n+1

(KGJ 2023/24)

Wie sieht Zielwert aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n+2

(KGJ 2024/25)

Wie sieht Zielwert aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n+3

(KGJ 2025/26)

Wie sieht Zielwert aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n+3

(KGJ 2026/27)

Wie sieht Zielwert aus?

Meilensteine/

Kennzahlen

 für n+3

(KGJ 2026/27)
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Dabei sollen folgende Fragen, im Sinne einer landesweiten Betrachtung, analysiert werden: 

1. In welcher Konstellation findet die Förderung statt?

Angaben der Durchschnittswerte in Prozent

Integrativ
Gruppen

(> 3 Kinder)

Kleingruppen

(< 3 Kinder)
Einzelförderung

2. Wie lange dauert die Förderung und wie häufig findet diese statt?

Dauer der Förderung

Angaben der Durchschnittswerte in Prozent

1 bis 3,5 Stunden 

pro Woche

3,5 bis 6 Stunden 

pro Woche

6 bis 8,5 Stunden 

pro Woche

mehr als 8,5 

Stunden pro 

Woche

Häufigkeit der Förderung

Angaben der Durchschnittswerte in Prozent

an einem Tag pro 

Woche

an zwei Tagen pro 

Woche

an drei bis vier 

Tagen pro Woche
täglich

3. Welche Materialien und Methoden werden angewandt?

deskriptive Beschreibung; Angabe der primär in Verwendung stehenden Materialien bzw. Methoden

Materialien

1

2

3

4

5

Methoden

1

2

3

4

5

Ja Nein

deskriptive Beschreibung; Angabe des in Verwendung stehenden Förderplans

Förderplan

5. Welche Ausbildung weist das zum Einsatz kommende Personal auf? 

Angaben der Durchschnittswerte in Prozent

Keine 

Qualifikation

minimale 

Qualifikation

mittlere 

Qualifikation

umfassende 

Qualifikation 

Beschreibung der Kategorien für den Personaleinsatz im Bereich frühe sprachliche Förderung

keine Qualifikation : die betreffende Person hat keine Aus-, Fort- oder Weiterbildung als Qualifizierung für DaZ absolviert

mittlere Qualifikation : eine Qualifikation entsprechend dem Lehrgang für frühe sprachl. Förderung

3. Angaben zur Qualifikation des an den Standorten eingesetzten Personals und zur Personalentwicklung entsprechend dem Lehrgang für die 

Qualifizierung zur frühen sprachlichen Förderung  

umfassende Qualifikation : Qualifikation entsprechend dem Lehrgang zur Qualifizierung für die frühe sprachliche Förderung oder eine mindestens zehn Jahre 

dauernde Berufserfahrung in der Sprachförderung

Beschreiben Sie konkret die zum Einsatz kommenden Mittel und Projekte zur Umsetzung der frühen sprachlichen Förderung und zur Förderung des 

Entwicklungsstands (als Teil der Sprachförderung)

4. Wird ein individueller Förderplan auf Basis des Ergebnisses der Sprachstandsfeststellung und eine darauf basierende Förderdokumentation 

vorgenommen? Wenn ja, wie sieht dieser Förderplan aus? 

minimale Qualifikation:  derzeit in Fort-/Weiterbildung bzw. einzelne absolvierte Lehrveranstaltungen oder kurze Seminarreihen in der Aus- bzw. Fortbildung
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Datenfile Abrechnung - ElBi ab KGJ 2022/23

aktuelles Kindergartenjahr 2022/23 (n)

Variable Definition
Verpflichtend / 

Optional
Beschreibung Anmerkung

KGJ alphanumerisch, 7-

stellig

verpflichtend Kindergartenjahr (Bsp.: 2022_23)

BL numerisch, 1-stellig verpflichtend Bundesland:

1 = Burgenland

2 = Kärnten

3 = Niederösterreich

4 = Oberösterreich

5 = Salzburg

6 = Steiermark

7 = Tirol 

8 = Vorarlberg

9 = Wien

KSKZ numerisch, 6- bis 12-

stellig

verpflichtend Kindergartenstandortkennzahl landesspezifisch zugeordnete Identifikationsnummer der 

geeigneten elementaren Bildungseinrichtung

GKZ numerisch, 5-stellig verpflichtend Gemeindekennzahl

ADR alphanumerisch verpflichtend Adresse der elementaren Bildungseinrichtung: 

Straße/Gasse Nr.

PLZ numerisch, 4-stellig verpflichtend Adresse der elementaren Bildungseinrichtung: 

Postleitzahl 

ORT alphanumerisch verpflichtend Adresse der elementaren Bildungseinrichtung: 

Ort

NAME alphanumerisch optional Bezeichnung bzw. Name der elementaren 

Bildungseinrichtung

ART alphanumerisch, 1-

stellig

verpflichtend Zuordnung zu einem Träger:

p - privat

o - öffentlich

DF_Pers Währung, 12-stellig optional Zweckzuschuss Sprachförderung:

Personalkosten

in Euro

DF_FW Währung, 12-stellig optional Zweckzuschuss Sprachförderung:

Kosten der Fort- und Weiterbildung/Supervision

in Euro

DF_SK Währung, 12-stellig optional Zweckzuschuss Sprachförderung:

Sachkosten

in Euro

DF_KoFin Währung, 12-stellig optional Zweckzuschuss Sprachförderung:

Kofinanzierung

in Euro

BBP_Anz_K numerisch, 3-stellig                                                        optional Zweckzuschuss beitragsfreie Besuchspflicht: 

Anzahl der Kinder in öffentlichen Einrichtungen

BBP_ZUS_EUR Währung, 12-stellig optional Zweckzuschuss beitragsfreie Besuchspflicht: im 

Land einheitlich festgelegter Betrag je 

besuchspflichtigem Kind in öffentlichen 

Einrichtungen

BBP_BZ Währung, 12-stellig optional Zweckzuschuss beitragsfreie Besuchspflicht:

je besuchspflichtigem Kind, maximal

€ 1.300, in öffentlichen Einrichtungen

BBP_Anz_K_p numerisch, 3-stellig   optional Zweckzuschuss beitragsfreie Besuchspflicht: 

Anzahl der Kinder in privaten Einrichtungen

BBP_ZUS_EUR_p Währung, 12-stellig optional Zweckzuschuss beitragsfreie Besuchspflicht: im 

Land einheitlich festgelegter Betrag je 

besuchspflichtigem Kind in privaten 

Einrichtungen

BBP_BZ_p Währung, 12-stellig optional Zweckzuschuss beitragsfreie Besuchspflicht:

je besuchspflichtigem Kind, maximal

€ 1.300, in privaten Einrichtungen

VBS_BJ numerisch, 3-stellig                                                        optional Betriebsjahr - Personaleinsatz Verbesserung des 

Betreuungsschlüssels

Die Personalkostenzuschüsse zur Verbesserung des 

Betreuungsschlüssels sind für maximal drei Betriebsjahre gültig

VBS_VBAE_FK numerisch, 6-stellig optional Personaleinsatz von Fachkräften zur 

Verbesserung des Betreuungsschlüssels in 

Vollbeschäftigungsäquivalenten

VBS_VBAE_HK numerisch, 6-stellig optional Personaleinsatz von Hilfskräften zur 

Verbesserung des Betreuungsschlüssels in 

Vollbeschäftigungsäquivalenten

VBS_V numerisch, 3-stellig optional Betreuungsschlüssel vor dem 

Personalkostenzuschuss

VBS_N numerisch, 3-stellig optional Betreuungsschlüssel nach dem 

Personalkostenzuschuss
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VBS_BZ Währung, 12-stellig optional Personalkostenzuschuss zur Verbesserung des 

Betreuungsschlüssels: pro vollzeitbeschäftiger 

Fachkraft und Jahr, maximal € 45.000; pro 

vollzeitbeschäftiger KindergartenhelferIn und 

Jahr, maximal  € 30.000

VBS_KoFin Währung, 12-stellig optional Personalkostenzuschuss zur Verbesserung des 

Betreuungsschlüssels:

Kofinanzierung in Euro

VOE_BJ numerisch, 3-stellig optional Betriebsjahr - Personaleinsatz Verlängerung der 

Öffnungszeiten 

Die Personalkostenzuschüsse zur Verlängerung der 

Öffnungszeiten bzw. Erreichung VIF-konformer Öffnungszeiten 

sind für maximal drei Betriebsjahre gültig

VOE_VBAE_FK numerisch, 6-stellig optional Personaleinsatz von Fachkräften zur 

Verlängerung der Öffnungszeiten in 

Vollbeschäftigungsäquivalenten

VOE_VBAE_HK numerisch, 6-stellig optional Personaleinsatz von Hilfskräften zur 

Verlängerung der Öffnungszeiten in 

Vollbeschäftigungsäquivalenten

VOE_H_V numerisch, 3-stellig optional Personalkostenzuschuss zur Verlängerung der 

Öffnungszeiten: Wochenstunden vor 

Inanspruchnahme des Zuschusses

VOE_W_V numerisch, 3-stellig optional Personalkostenzuschuss zur Verlängerung der 

Öffnungszeiten: Jahreswochen vor 

Inanspruchnahme des Zuschusses

VOE_H_N numerisch, 3-stellig optional Personalkostenzuschuss zur Verlängerung der 

Öffnungszeiten: Wochenstunden nach 

Inanspruchnahme des Zuschusses

VOE_W_N numerisch, 3-stellig optional Personalkostenzuschuss zur Verlängerung der 

Öffnungszeiten: Jahreswochen nach 

Inanspruchnahme des Zuschusses

VOE_VBAE_BZ Währung, 12-stellig optional Personalkostenzuschuss zur Verlängerung der 

Öffnungszeiten: pro vollzeitbeschäftiger 

Fachkraft und Jahr, maximal € 45.000; pro 

vollzeitbeschäftiger KindergartenhelferIn und 

Jahr,

maximal € 30.000                                            

VOE_VBAE_KoFin Währung, 12-stellig optional Personalkostenzuschuss zur Verlängerung der 

Öffnungszeiten:

Kofinanzierung in Euro

VOE_IK_Gr

Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss zur Verlängerung 

der Öffnungszeiten pro Gruppe:  pro Gruppe, 

maximal € 15.000

VOE_IK_H_V

numerisch, 2-stellig                                                        optional Investitionskostenzuschuss zur Verlängerung 

der Öffnungszeiten: Wochenstunden vor 

Inanspruchnahme des Zuschusses

VOE_IK_W_V

numerisch, 2-stellig                                                        optional Investitionskostenzuschuss zur Verlängerung 

der Öffnungszeiten: Jahreswochen vor 

Inanspruchnahme des Zuschusses

VOE_IK_H_N

numerisch, 2-stellig                                                        optional Investitionskostenzuschuss zur Verlängerung 

der Öffnungszeiten: Wochenstunden nach 

Inanspruchnahme des Zuschusses

VOE_IK_W_N

numerisch, 2-stellig                                                        optional Investitionskostenzuschuss zur Verlängerung 

der Öffnungszeiten: Jahreswochen nach 

Inanspruchnahme des Zuschusses

VOE_Gr_BZ Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss zur Verlängerung 

der Öffnungszeiten gesamt:  pro Gruppe, 

maximal € 15.000

VOE_Gr_KoFin Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss zur Verlängerung 

der Öffnungszeiten: 

Kofinanzierung in Euro

BP_Anz_Gr_U3 numerisch, 3-stellig optional Anzahl der neu geschaffenen Gruppen für 0- bis 

2-Jährige

BP_Anz_Pl_U3

numerisch, 3-stellig optional Anzahl der neu geschaffenen Plätze für 0- bis 2-

Jährige

BP_BZ_Gr_U3 Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss für zusätzliche 

Betreuungsplätze pro Gruppe: pro Gruppe für 0-

2Jährige, maximal € 125.000

BP_BZ_U3 Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss für zusätzliche 

Betreuungsplätze gesamt:                                            

pro Gruppe für 0-2Jährige, maximal € 125.000

BP_KoFin_U3 Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss für zusätzliche 

Betreuungsplätze für 0-2Jährige:

Kofinanzierung in Euro

BP_Anz_Gr_Ag numerisch, 3-stellig optional Anzahl der neu geschaffenen altersgemischten 

Gruppen
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BP_Anz_Pl_Ag numerisch, 3-stellig optional Anzahl der neu geschaffenen Plätze in 

altersgemischten Gruppen

BP_BZ_Gr_Ag Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss für zusätzliche 

Betreuungsplätze pro Gruppe: pro 

altersgemischte Gruppe, maximal € 50.000 bzw. 

€ 125.000

BP_BZ_Ag Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss für zusätzliche 

Betreuungsplätze gesamt:  pro altersgemischte 

Gruppe, maximal € 50.000 bzw. € 125.000

In altersgemischten elementaren Bildungseinrichtungen in der 

Höhe von maximal 125.000 Euro pro Gruppe, wenn in diesen 

überwiegend unter Dreijährige betreut werden; in anderen 

altersgemischten elementaren Bildungseinrichtungen in der 

Höhe von maximal 50.000 Euro pro Gruppe, wenn diese nicht 

nur vorübergehend für unter Dreijährige geöffnet sind

BP_KoFin_Ag Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss für zusätzliche 

Betreuungsplätze pro altersgemischter Gruppe: 

Kofinanzierung in Euro

BF_Anz_Gr numerisch, 2-stellig                                                        optional Anzahl der betroffenen Gruppen zur Erreichung 

der Barrierefreiheit 

BF_Massnahmen Text optional Maßnahmen zur Erreichung der Barrierefreiheit

BF_BZ_Gr Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss zur Erreichung der 

Barrierefreiheit pro Gruppe: pro Gruppe, 

maximal € 30.000

BF_BZ Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss zur Erreichung der 

Barrierefreiheit gesamt:

pro Gruppe, maximal € 30.000

BF_KoFin Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss zur Erreichung der 

Barrierefreiheit: Kofinanzierung in Euro

BR_Massnahmen Text optional Maßnahmen zur Erreichung der räumlichen 

Qualitätsverbesserung 

BR_BZ Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss zur Erreichung der 

räumlichen Qualitätsverbesserung gesamt:

pro Einrichtung, maximal € 20.000

BR_KoFin Währung, 12-stellig optional Investitionskostenzuschuss zur Erreichung der 

Barrierefreiheit: Kofinanzierung in Euro
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Elementare Bildungseinrichtungen Abrechnung

Verbrauch Übertrag aus Vorjahr
Jahreswerte Jahreswerte + Übertrag aus 

Vorjahr

Zweckzuschuss des Bundes (inklusive Übertrag): € 0,00 0 0 0

Zweckzuschuss des Bundes (Ausbau+Sprachförderung): € 0,00 0

Kofinanzierung gesamt: € 0,00 0

Kofinanzierung gesamt in Prozent: € 0,00
davon Land: € 0,00
davon Gemeinden: € 0,00
davon Private: € 0,00

Bundeszuschuss Kofinanzierung
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Gesamtsumme € 0,00 € 0,00

Bundeszuschuss Kofinanzierung

1. Personalkosten € 0,00

2. Kosten für Fort- und Weiterbildung € 0,00

3. Sachkosten € 0,00

Gesamtsumme € 0,00

Bundeszuschuss

1. öffentliche Einrichtungen € 0,00

2. private Einrichtungen € 0,00

Gesamtsumme € 0,00

6. Investitionskostenzuschüsse für zusätzliche Betreuungsangebote bei Tagesmüttern/-vätern

7. Zuschüsse zur Ausbildung für Tagesmütter/-väter

1.a) Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für 0 - 2-Jährige

2. Personalkostenzuschüsse zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels
1.b) Investitionkostenzuschüsse für zusätzliche Plätze in altersgemischten Einrichtungen

3.a) Personalkostenzuschüsse zur Verlängerung der Öffnungszeiten

3.b) Investitionskostenzuschüsse zur Erreichung VIF-konformer Öffnungszeiten

5. Investitionskostenzuschüsse zur räumlichen Qualitätsverbesserung

Zwecke der Besuchspflicht

Zwecke der Sprachförderung

€ 0,00

8. Zuschüsse zu Lohnkosten und zum Administrativaufwand bei Anstellung von Tagesmüttern/-vätern

Zwecke des Ausbaus

4. Investitionskostenzuschüsse zur Erreichung der Barrierefreiheit

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:

Widmungsgemäße Verwendung des Bundeszuschusses für den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots

und die frühe sprachliche Förderung
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Elementare Bildungseinrichtungen ABR1

a) 0- bis 2-Jährige  

KSKZ
Anzahl der neu 

geschaffenen 

Anzahl der neu 

geschaffenen 
Bundeszuschuss 

pro Gruppe

Bundeszuschuss gesamt

in Euro

Kofinanzierung

in Euro

Gesamtsumme 0 0 € 0,00 € 0,00

b) in altersgemischten Bildungseinrichtungen

KSKZ
Anzahl der neu 

geschaffenen 

Anzahl der neu 

geschaffenen 

Bundeszuschuss 

pro Gruppe

Bundeszuschuss gesamt

in Euro

Kofinanzierung

in Euro

Gesamtsumme 0 0 € 0,00 € 0,00

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:

Investititonskostenzuschüsse für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze
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Elementare Bildungseinrichtungen ABR2

KSKZ
Betriebs-

jahr

Anzahl der 

zusätzlichen 

Fachkräfte in VBÄ

Anzahl  der 

zusätzlichen 

Hilfskräfte in VBÄ

Betreuungs-

schlüssel 

vorher

Betreuungs- 

schlüssel 

nachher

Bundeszuschuss

in Euro

Kofinanzierung

in Euro

Gesamtsumme € 0,00 € 0,00

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:

Personalkostenzuschüsse zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels
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Elementare Bildungseinrichtungen ABR3

a) Personalkostenzuschüsse (für max. 3 Jahre)

h/Woche Wochen/Jahr h/Woche Wochen/Jahr

Gesamtsumme 0 0 € 0,00 € 0,00

b) Investitionskostenzuschüsse

h/Woche Wochen/Jahr h/Woche Wochen/Jahr

Gesamtsumme € 0,00 € 0,00

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:

Verlängerung der Öffnungszeiten  (Erreichung VIF-konformer Öffnungszeiten)

KSKZ Betriebsjahr
Anzahl der zusätzlichen 

Fachkräfte in VBÄ
Anzahl der zusätzlichen 

Hilfskräfte in VBÄ

Bundeszuschuss

in Euro

Betriebsjahr
Bundeszuschuss pro 

Gruppe

Kofinanzierung

in Euro

Öffungszeiten vorher Öffnungszeiten nachher 

Öffungszeiten vorher Öffnungszeiten nachher Bundeszuschuss

in Euro

Kofinanzierung

in Euro
KSKZ
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Elementare Bildungseinrichtungen ABR4

KSKZ

Anzahl der 

betroffenen 

Gruppen

durchgeführte Maßnahmen

Bundeszuschuss pro 

Gruppe

in Euro

Bundeszuschuss 

gesamt

in Euro

Kofinanzierung

in Euro

Gesamtsumme 0 € 0,00 € 0,00

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:

Investitionskostenzuschüsse zur Erreichung der Barrierefreiheit
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Elementare Bildungseinrichtungen ABR5

KSKZ durchgeführte Maßnahmen Bundeszuschuss gesamt Kofinanzierung

Gesamtsumme € 0,00 € 0,00

2. Investititonskostenzuschüsse zur räumlichen Qualitätsverbesserung

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:
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Elementare Bildungseinrichtungen ABR6

Name des Trägervereins
Anzahl der zusätzlichen 

Tagesmütter/-väter

Bundeszuschuss pro 

Tagesmutter/-vater

in Euro

Bundeszuschuss 

gesamt

in Euro

Kofinanzierung

in Euro

Gesamtsumme 0 € 0,00 € 0,00

Investitionskostenzuschüsse für zusätzliche Betreuungsangebote bei Tagesmüttern/-vätern

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:
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Elementare Bildungseinrichtungen ABR7

Name des Ausbildungsträgers Anzahl der Teilnehmenden

Bundeszuschuss pro 

Teilnehmer/in

in Euro

Bundeszuschuss 

gesamt

in Euro

Kofinanzierung

in Euro

Gesamtsumme 0 € 0,00 € 0,00

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:

Zuschüsse zur Ausbildung für Tagesmütter/-väter
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Elementare Bildungseinrichtungen ABR8

Name des Trägervereins
Beschäftigungsjahr 

(Anstellungsjahr)

Anzahl der zusätzlich 

angestellten 

Tagesmütter/-väter

Bundeszuschuss pro neu 

eingestellter/m 

Tagesmutter/-vater

Bundeszuschuss 

gesamt

in Euro

Kofinanzierung

in Euro

Gesamtsumme 0 € 0,00 € 0,00

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:

Zuschüsse zu Lohnkosten für Tagesmütter/-väter (max. 3 Jahre)
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Elementare Bildungseinrichtungen ABR9

KSKZ GKZ ADR PLZ ORT ART
Personalkosten

in Euro

Kosten für

Fort- und 

Weiterbildung

in Euro

Sachkosten

in Euro

Gesamt

in Euro

Kofinanzierung

in Euro

Gesamtsumme € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:

Einsatz der Zweckzuschüsse für die Sprachförderung - Art. 18 Abs. 1 und 2
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Elementare Bildungseinrichtungen ABR10

1. öffentliche Einrichtungen

KSKZ Anzahl der  Kinder

Bundeszuschuss pro 

besuchspflichtigen Kind

in Euro

Bundeszuschuss 

gesamt

in Euro

Gesamtsumme € 0,00 € 0,00

2. private Einrichtungen

KSKZ Anzahl der  Kinder

Bundeszuschuss pro 

besuchspflichtigen Kind

in Euro

Bundeszuschuss 

gesamt

in Euro

Gesamtsumme: € 0,00 € 0,00

Zuschüsse zu Kosten des beitragsfreien Besuchs von geeigneten elementaren 

Bildungseinrichtungen während der besuchspflichtigen Zeit

Kindergartenjahr xxxx/yy

Bundesland:



Anlage B

Elementare Bildungseinrichtungen ABR11

Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß Art. 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen (Art. 15 Abs. 1): 
Ziel 1

Ziel 2

Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß Art. 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen der Sprachförderung bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen (Art. 15 Abs. 2): 

Ziel 3

Ziel 4 die Anzahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler in der ersten Schulstufe hat sich pro Bundesland um mindestens 10 Prozent reduziert;

Ziel 5

Ziel 6

die Betreuungsquote für unter Dreijährige wird pro Bundesland und Jahr um 1 Prozentpunkt angehoben; österreichweit soll im Kindergartenjahr 2022/23 (RRF Meilenstein 4. Quartal 2023) 

eine Betreuungsquote von mindestens 33 Prozent erreicht werden

Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß Art. 15 iVm. Art. 19 Abs. 3

Bundesland:

Kindergartenjahr xxxx/yy

der Anteil der drei- bis sechsjährigen Kinder, die elementare Bildungseinrichtungen besuchen, die den VIF-Kriterien entsprechen, wird anhand der Bedarfserhebung der Gemeinden erhöht; 

österreichweit soll  im Kindergartenjahr 2022/23 (RRF Meilenstein 4. Quartal 2023) eine Betreuungsquote von 52,8 Prozent erreicht werden

die Wirkungskennzahl der frühen sprachlichen Förderung überschreitet die Höhe von 30 Prozent pro Bundesland pro Förderjahr, wobei als gemeinsames Ziel die Überschreitung von 40 

Prozent pro Bundesland und Förderjahr anzustreben ist;

der Zweckzuschuss wird an mindestens 40 Prozent der geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen eines Bundeslandes ausgeschüttet, wobei als gemeinsames Ziel die Ausschüttung an 

der Hälfte der geeigneten elementaren Bildungseinrichtungen eines Bundeslandes anzustreben ist.

Bundesland Ziel Angabe zur Zielerreichung: Ist-Zustand

ein Anteil von 15 Prozent der Fachkräfte weist eine Qualifikation entsprechend dem Lehrgang für die frühe sprachliche Förderung pro Bundesland gerechnet ab Inkrafttreten dieser 

Vereinbarung auf;

Ziel 2

Ziel 1

Ziel 6

Ziel 5

Ziel 4

Ziel 3
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